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§ 20 K-LKABG Auslagenersatz,
Funktionsgebühr, Sitzungsgelder

 K-LKABG - Kärntner Landeskrankenanstalten-Betriebsgesetz - K-LKABG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.11.2022

Die Mitglieder des Aufsichtsrates üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus; sie haben Anspruch auf Ersatz der Barauslagen.

Die Landesregierung hat entsprechend der Bedeutung der Funktion sowie den damit verbundenen Aufwendungen

und der damit verbundenen Arbeit für die von der Landesregierung bestellten Mitglieder des Aufsichtsrates nach § 14

Abs. 1 lit. c bis e eine angemessene Funktionsgebühr und Sitzungsgelder festzulegen.

In Kraft seit 01.09.2012 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-lkabg/paragraf/14
file:///

	§ 20 K-LKABG Auslagenersatz, Funktionsgebühr, Sitzungsgelder
	K-LKABG - Kärntner Landeskrankenanstalten-Betriebsgesetz - K-LKABG


